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Nummer 27  Form des Ersuchens und seine Anlagen 
 
(1) 1Das Ersuchen ist auf dem vorgeschriebenen Geschäftsweg im Original an die zur Vornahme der 
begehrten Rechtshilfehandlung zuständige ausländische Behörde zu übersenden. 2Bestehen Zweifel, 
welche Behörde für die Erledigung zuständig ist, ist im Anschreiben neben der vermutlich zuständigen 
Behörde der Zusatz „oder die sonst zuständige Behörde“ anzubringen. 3Sind im Ausland mehrere 
Rechtshilfehandlungen vorzunehmen, müssen so viele Ersuchen gestellt werden als voraussichtlich 
Behörden für die Erledigung in Betracht kommen.

(2) 1Das Ersuchen und die zu seiner Erledigung erforderlichen Angaben sind in ein und dasselbe 
Schriftstück aufzunehmen. 2Gesetzestexte können als Anlage beigefügt werden. 3Akten und Urkunden 
sollen dem Ersuchen nur in beglaubigter Mehrfertigung beigefügt werden. 4Andernfalls ist zumindest bei 
Urkunden eine beglaubigte Mehrfertigung zurückzubehalten.

(3) 1Anlagen sind dem Ersuchen derart beizugeben, dass ein Verlust oder eine Verwechslung vermieden 
wird. 2Auf Lichtbildern, Ablichtungen, Plänen und dergleichen ist gegebenenfalls zu vermerken, welche 
Person oder welchen Gegenstand sie darstellen.

(4) Ersuchen, deren Erledigung besonders eilt, und Ersuchen in Haftsachen sind am Kopf des Schreibens 
als Eilsache oder Haftsache zu bezeichnen.


